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Die durch Beschluss der Gemeindevertretung der Gemeinde Kronsgaard vom 16. Dezember 
2013 erlassene Geschäftsordnung wurde insbesondere in den §§ 2, 15 und 16 dahingegend 
verändert, dass zukünftig auf den Papierversand sämtlicher Unterlagen durch die Verwaltung 
verzichtet wird und die Einladungen und ergänzende Unterlagen über das 
Ratsinformationssystem ALLRIS® abgerufen werden können.
Während der Sitzung am 27.02.2020 wurde hierzu kein Beschluss gefasst, die 
Beschlussvorlage wurde zurückgestellt.
   
Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Kronsgaard beschließt den Erlass der 
Geschäftsordnung nach der vorliegenden und beratenen Entwurfsfassung.
   
Anlagen:
Entwurf der Geschäftsordnung für die Gemeinde Kronsgaard
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Geschäftsordnung für 

die Gemeinde Kronsgaard 

 

Die Gemeindevertretung Kronsgaard hat aufgrund des § 34 Abs. 2 der 
Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein 

am ____________ folgende Geschäftsordnung beschlossen: 
 

§ 1 

Fraktionen 
 

(1) Die Mitglieder der Gemeindevertretung teilen zu Beginn der konstituierenden 
Sitzung dem dienstältesten Mitglied, das die Wahl der Bürgermeisterin/ des Bürger-
meisters leitet, schriftlich mit, ob und ggf. zu welcher Fraktion sie sich zusammen-
schließen. Die Erklärung muss die Namen der Gemeindevertreter/innen, die die Frak-
tion bilden, den Namen der Fraktion und den Namen des bzw. der Fraktionsvorsitzen-
den enthalten.  

(2) Änderungen in der Zusammensetzung sind der Bürgermeisterin/dem Bürger-
meister in der in Absatz 1 beschriebenen Form schriftlich anzuzeigen.  

 

§ 2 

Tagesordnung 
 

(1) Die Bürgermeisterin/ der Bürgermeister beruft die Sitzung der Gemeindevertre-
tung ein. 

(2) Die Gemeindevertretung tagt im Gemeindegebiet, es sei denn besondere 
Gründe machen einen anderen Tagungsort nach Beratung mit den Fraktionsvorsitzen-
den erforderlich. 
Die Einladung nebst Tagesordnung und Vorlagen ist den Mitgliedern der Gemeinde-
vertretung mindestens eine Woche vor der Sitzung im Ratsinformationssystem zum 
Abruf bereitzustellen. Damit gilt die Einladung als zugestellt. Die Mitglieder der Ge-
meindevertretung erhalten zeitgleich per E-Mail die Einladung einschließlich Tages-
ordnung und einen Hinweis, dass die Unterlagen im Ratsinformationssystem abrufbe-
reit zur Verfügung stehen. 

Die zu verwendende E-Mail Adresse ist der Bürgermeisterin / dem Bürgermeister 
schriftlich mitzuteilen. 

In begründeten Ausnahmefällen kann die Ladungsfrist unterschritten werden, es sei 
denn, dass ein Drittel der gesetzlichen Zahl der Mitglieder widerspricht. Auf die Ver-
kürzung der Ladungsfrist ist in der Einladung hinzuweisen; die Notwendigkeit ist kurz 
zu begründen. 

(3) Die Tagesordnung muss über die anstehenden Beratungspunkte hinreichend 
Aufschluss geben. Soweit diese nach Beschluss der Gemeindevertretung in nicht öf-
fentlicher Sitzung behandelt werden sollen, sind sie in der Tagesordnung als voraus-
sichtlich nicht öffentliche Tagesordnungspunkte zu bezeichnen. Sollen Satzungen und 
Verträge beraten bzw. beschlossen werden, sind diese als Entwürfe vollständig oder 
auszugsweise der Einladung beizufügen. Sonstige Beschlussvorlagen sind, soweit 
möglich, ebenfalls beizufügen oder als Tischvorlage zu erstellen. 
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(4) Die örtliche Presse ist zu allen öffentlichen Sitzungen einzuladen.  

(5) Die Gemeindevertretung kann vor Abwicklung der Tagesordnung mit Zustim-
mung einer Mehrheit von 2/3 ihrer gesetzlichen Mitgliederzahl die Tagesordnung um 
dringende Angelegenheiten erweitern. 

(6) Angelegenheiten von der Tagesordnung abzusetzen oder die Reihenfolge der 
Tagesordnung zu ändern, kann durch Mehrheitsbeschluss entschieden werden. 

 

§ 3 

Teilnahme 
 

(1) Wer aus wichtigem Grund an einer Sitzung nicht teilnehmen kann, oder eine 
Sitzung vorzeitig verlassen will, hat das der Bürgermeisterin/ dem Bürgermeister recht-
zeitig mitzuteilen. 

(2) Sachverständige können zu den Sitzungen hinzugezogen werden. 

 

§ 4 

Öffentlichkeit der Sitzungen – Ausschluss der Öffentlichkeit 
 

(1) Die Sitzungen der Gemeindevertretung sind öffentlich. 

(2) Die Öffentlichkeit ist unter den Voraussetzungen des § 35 Gemeindeordnung  

 im Einzelfall auszuschließen, wenn überwiegende Belange des öffentlichen  

 Wohls oder berechtigte Interessen Einzelner es erfordern.  

 

§ 5 

Einwohnerfragestunde 
 

(1) Auf jeder Sitzung der Gemeindevertretung wird für Einwohnerinnen und Ein-
wohner, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, eine Einwohnerfragestunde einge-
richtet. Für die Behandlung dieses Tagesordnungspunktes gilt folgender Ablauf: 

a) Die Bürgermeisterin/ der Bürgermeister informiert die Öffentlichkeit über den 
wesentlichen Inhalt der anstehenden Tagesordnungspunkte. 

b) Nach der Information können zu den Beratungsgegenständen und zu Angele-
genheiten der örtlichen Gemeinschaft, die keine Tagesordnungspunkte betreffen, Fra-
gen gestellt, sowie Vorschläge und Anregungen unterbreitet werden. 

c) Zu Tagesordnungspunkten, die in nicht öffentlicher Sitzung behandelt werden 
sollen, sind Fragen nicht zulässig 

d) Während der Behandlung der weiteren Tagesordnungspunkte sind Fragen der 
Einwohnerinnen und Einwohner nur zulässig, wenn die Gemeindevertretung dies im 
Einzelfall beschließt. 

(2) Die Einwohnerfragestunde dauert 30 Minuten und kann bei Bedarf verlängert 
werden oder soweit kein Bedarf vorhanden ist, vorzeitig beendet werden. 

(3) Alle Fragen, Vorschläge müssen kurz und sachlich sein. In der Sitzung nicht 
beantwortete Fragen sind spätestens in der nächsten Sitzung der Gemeindevertretung 
zu beantworten. 
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§ 6 

Anregungen und Beschwerden 
 

Einwohnerinnen und Einwohner haben das Recht, sich schriftlich oder zur Nieder-
schrift mit Anregungen und Beschwerden an die Gemeindevertretung zu wenden. 

Antragstellerinnen und Antragsteller sind über die Stellungnahme der Gemeindever-
tretung möglichst innerhalb von zwei Monaten zu unterrichten, ansonsten ist ein Zwi-
schenbescheid zu erteilen. 

 

§ 7 

Anträge 
 

(1) Anträge der Fraktionen sind bei der Bürgermeisterin / dem Bürgermeister ein-
zureichen und von dieser / diesem auf die Tagesordnung zu setzen. Die Anträge sind 
schriftlich in kurzer, klarer Form abzufassen und zu begründen. 

(2) Anträge, die Ausgaben verursachen oder vorgesehene Einnahmen mindern, 
müssen zugleich Deckungsvorschläge enthalten. 

 

§ 8 

Sitzungsablauf 
 

Die Sitzungen der Gemeindevertretung sind grundsätzlich in folgender Reihenfolge 
durchzuführen. 

a) Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung,  
  der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit und gegebenenfalls über  

Änderungsanträge zur Tagesordnung 

b) Beschluss über die/den in nichtöffentlicher Sitzung zu behandelnden  
  Tagesordnungspunkt/e 

c) Beschluss über eingegangene Einwendungen gegen die Niederschrift der  
  letzten Sitzung 

d) Verwaltungsbericht des Bürgermeisters 

e) Einwohnerfragestunde 

f) Abwicklung der Tagesordnungspunkte 

g) Schließung der Sitzung 

 

§ 9 

Unterbrechung und Vertagung 
 

(1) Die Bürgermeisterin / der Bürgermeister kann die Sitzung unterbrechen. Auf 
Antrag von 1/3 der anwesenden Mitglieder oder einer Fraktion muss er/sie die Sitzung 
unterbrechen. Die Unterbrechung soll nicht länger als 15 Minuten dauern. 

(2) Die Gemeindevertretung kann: 

� die Beratung oder Entscheidung über Tagesordnungspunkte einem Aus- 
   schuss übertragen, 
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� die Beratung der einzelnen Punkte der Tagesordnung vertagen oder Tages- 
   ordnungspunkte durch eine Entscheidung in der Sache abschließen. 

(3) Über entsprechende Anträge ist sofort abzustimmen. Der Schlussantrag geht 
bei der Abstimmung dem Verweisungs-, dieser dem Vertagungsantrag vor. Wird einem 
Antrag stattgegeben, sind die bei der Antragstellung vorliegenden Wortmeldungen 
noch zugelassen. 

(4) Jede Antragstellerin / jeder Antragsteller kann bei demselben Punkt der Tages-
ordnung nur einen Verweisungs-, einen Vertagungs- und Schlussantrag stellen. 

 

(5) Nach 22.30 Uhr werden keine weiteren Tagesordnungspunkte aufgerufen. Um 
22.00 Uhr ist durch die Vorsitzende / den Vorsitzenden festzustellen, ob die Sitzung 
voraussichtlich bis 22.30 Uhr beendet werden kann, anderenfalls ist über die Reihen-
folge der noch zu behandelnden Punkte nach Dringlichkeit zu entscheiden. Die restli-
chen Punkte sind in der nächsten Sitzung der Gemeindevertretung an vorderer Stelle 
auf die Tagesordnung zu setzen. 

 

§ 10 

Worterteilung 
 

(1) Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter, Verwaltungsvertreterinnen 
und Verwaltungsvertreter und Sachverständige, die zur Sache sprechen wollen, haben 
sich bei der Bürgermeisterin / dem Bürgermeister durch Handzeichen zu Wort zu mel-
den.  

(2) Die Bürgermeisterin / der Bürgermeister erteilt das Wort nach der Reihenfolge 
der Wortmeldungen, soweit nicht mit Zustimmung der Redeberechtigten hiervon ab-
gewichen wird. 

(3) Das Wort zur Geschäftsordnung ist jederzeit zu erteilen und darf sich nur auf 
den in der Beratung befindlichen Tagesordnungspunkt beziehen. Es darf dadurch 
keine Sprecherin oder Sprecher unterbrochen werden. 

(4) Das Wort zur persönlichen Bemerkung ist erst nach Schluss der Beratung zu 
erteilen. Persönliche Bemerkungen dürfen nur eigene Ausführungen richtig stellen und 
persönliche Angriffe, die während der Beratung gegen die Sprecherin / den Sprecher 
erfolgten, abwehren. Die Redezeit beträgt höchstens drei Minuten. 

 

§ 11 

Ablauf der Abstimmung 
 

(1) Es wird offen durch Handzeichen abgestimmt. Vor der Abstimmung ist der An-
trag zu verlesen. Die Bürgermeisterin / der Bürgermeister stellt die Anzahl der Mitglie-
der fest, die 

� dem Antrag zustimmen,  

� den Antrag ablehnen oder  

� sich der Stimme enthalten. 

Wird das Abstimmungsergebnis angezweifelt, so muss die Abstimmung vor Behand-
lung des nächsten Tagesordnungspunktes wiederholt werden. 

(2) Liegen zu dem Tagesordnungspunkt Änderungs- und Ergänzungsvorschläge 
vor, wird zuerst über den abgestimmt, der von dem Antrag am weitesten abweicht. Bei 
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Änderungs- und Ergänzungsanträgen mit finanziellen Auswirkungen haben diese den 
Vorrang. 

(3) Auf Antrag, der mit Stimmenmehrheit angenommen wurde, ist über einzelne 
Teile der Vorlage bzw. des Antrages gesondert abzustimmen. Über die Vorlage bzw. 
den Antrag ist als dann insgesamt zu beschließen. 

 (4) Anträge zur Geschäftsordnung haben jederzeit Vorrang und müssen vor 
Sachanträgen erledigt werden.  

 

§ 12 

Wahlen 
 

(1) Dem Wahlausschuss gehört mindestens 1 Mitglied jeder Fraktion an. 

(2) Für die Stimmzettel und Lose sind äußerlich gleiche Zettel und Umschläge zu 
verwenden. Die Stimmzettel sind zu falten.  

(3) Die Stimmzettel sind so vorzubereiten, dass der/die zu wählenden Bewerber/ 
innen angekreuzt werden kann. Für die Stimmabgabe ist einheitlich ein hierfür zur 
Verfügung zu stellendes Schreibgerät zu verwenden. Bei weiterer Beschriftung, Ge-
staltung oder fehlender Kennzeichnung des Stimmzettels ist die Stimme ungültig. 

(4) Der Bürgermeister/ die Bürgermeisterin gibt das Ergebnis der Wahl bekannt.  

 

§ 13 

Ordnungsruf, Sitzungsausschluss 
 

(1) Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter, die nach § 42 GO zur Ord- 

nung gerufen werden, können binnen einer Woche einen schriftlich zu begründenden 
Einspruch erheben. Der Einspruch ist auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung zu 
setzen. 

(2) Der Sitzungsausschluss regelt sich nach § 42 GO. Gegen den Sitzungsaus-
schluss kann ein schriftlich begründeter Einspruch binnen einer Woche erhoben wer-
den. Der Einspruch ist auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung zu setzen. 

 

§ 14 

Protokollführung 
 

(1) Die Gemeindevertretung beruft für ihre Sitzungen eine Protokollführerin oder 
einen Protokollführer sowie eine Stellvertreterin / einen Stellvertreter, sofern die Pro-
tokollführung nicht durch die Amtsverwaltung wahrgenommen wird. 

(2) Die Protokollführerin / der Protokollführer fertigt für jede Sitzung eine Nieder-
schrift an. Sie / er unterstützt die Bürgermeisterin / den Bürgermeister in der Sitzungs-
leitung. 

 

§ 15 

Sitzungsniederschrift 
 

(1) Die Sitzungsniederschrift ist von der Vorsitzenden / dem Vorsitzenden und der 
Protokollführerin / dem Protokollführer zu unterzeichnen. 
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(2) Die Sitzungsniederschrift soll spätestens drei Wochen nach der Sitzung den 
Mitgliedern der Gemeindevertretung zur Einsichtnahme im Ratsinformationssystem 
bereitgestellt werden. 

(3) Die Einsichtnahme in den öffentlichen Teil der Sitzung ist den Einwohnerinnen 
und den Einwohnern zu gestatten. 

(4) Einwendungen gegen die Niederschrift sind unverzüglich schriftlich einzu-
reichen. Der Änderungsantrag wird als Beratungspunkt auf die Tagesord-
nung der nächsten Sitzung der Gemeindevertretung mit aufgenommen. 

 

§ 16 

Ausschüsse 
 

(1) Diese Geschäftsordnung gilt mit folgenden Abweichungen auch für die Aus-
schüsse: 

� Die Ausschüsse werden von der Ausschussvorsitzenden / dem Ausschussvor-
sitzenden im Einvernehmen mit der Bürgermeisterin / dem Bürgermeister einberufen. 

� Den nicht den Ausschüssen angehörenden Mitgliedern der Gemeindevertre-
tung ist eine Abschrift der Einladung zu übersenden. 

� Die Einladung nebst Tagesordnung und Vorlagen ist den Mitgliedern der Aus-
schüsse mindestens eine Woche vor der Sitzung im Ratsinformationssystem zum 
Abruf bereitzustellen. Damit gilt die Einladung als zugestellt. Die Mitglieder der Aus-
schüsse erhalten zeitgleich per E-Mail die Einladung einschließlich Tagesordnung 
und einen Hinweis, dass die Unterlagen im Ratsinformationssystem abrufbereit zur 
Verfügung stehen. Die zu verwendende E-Mail Adresse ist der Bürgermeisterin / dem 
Bürgermeister schriftlich mitzuteilen. 

� Die Ladungsfrist kann in begründeten Ausnahmefällen unterschritten werden, 
es sei denn, dass ein Drittel der satzungsmäßigen Zahl der Ausschussmitglieder wi-
derspricht. 

� Anträge sind über die Bürgermeisterin/ den Bürgermeister bei der/ dem Aus-
schussvorsitzenden einzureichen und von diesem/dieser auf die Tagesordnung der 
nächsten Sitzung zu setzen. 

(2) Die Ausschüsse können beschließen, Sachkundige und Einwohner / innen, 
die von dem Gegenstand der Beratung betroffen sind, anzuhören. 

 

§ 17 

Abweichung von der Geschäftsordnung 
 

Die Gemeindevertretung kann für den Einzelfall Abweichungen von der Geschäftsord-
nung mit der Mehrheit der anwesenden Mitglieder der Gemeindevertretung beschlie-
ßen, sofern die Gemeindeordnung nicht qualifizierte Mehrheiten vorschreibt. 

 

§ 18 

Auslegung der Geschäftsordnung 
 

Während einer Sitzung der Gemeindevertretung auftretende Zweifel über die Ausle-
gung der Geschäftsordnung entscheidet die Gemeindevertretung mit einfacher Mehr-
heit. 
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Die Geschäftsordnung tritt mit der Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung in 
Kraft und ersetzt die bislang geltende Fassung. 

 

 

Kronsgaard, den  

 

 

Wolfgang Kraack 

Bürgermeister  
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